
Recht§information 
Verkehrsunfall - was tun? 

Anwendungsbereich 

Passiert ein Verkehrsunfall müssen die Unfallbeteiligten sofort anhalten, 

die Unfallstelle entsprechend absichern, Erste Hilfe leisten und die 

nächste Polizeidienststelle verständigen. Liegt nur ein Sachschaden vor 

darf die Verständigung der Polizei unterbleiben bzw. ist bei Verständi-

gung der Polizei die sogenannte Blaulichtsteuer zu bezahlen.  

 

Achtung! 

Unterlässt die Lenkerin/der Lenker eines Fahrzeuges das Anhalten, die 

Hilfeleistung oder die Verständigung der Polizei begeht sie/er Fahrer-

flucht und ein Verwaltungsstrafverfahren wird eingeleitet.  

 

Pflichten bei Personenschaden 

Im Falle eines Personenschadens kann neben der Einleitung eines Ver-

waltungsstrafverfahrens auch ein gerichtliches Strafverfahren wegen im 

Stich lassen eines Verletzten, Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und 

Unterlassung der Hilfeleistung drohen. 

 

Pflichten der Unfallbeteiligten 

Den Unfallbeteiligten ist daher angeraten an Ort und Stelle den Europäi-

schen Unfallbericht auszufüllen und von den Beteiligten unterschreiben 

zu lassen. Liegt kein Unfallbericht vor, ist es ratsam die Daten der Unfall-

beteiligten (Namen, Adresse, Kennzeichen, Haftplichtversicherung samt 

Polizzennummer) sowie die Namen und Adressen der Zeugen festzuhal-

ten. 

Das Anfertigen von Fotos oder Videos ist ebenfalls empfehlenswert (z.B. 

Endstellung der Fahrzeuge, Bremsspuren, Verletzungen etc.). 

Was tun als Unfallbeteiligter bei einem Verkehrsunfall?  
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HDI Tipp 

Wenn ein Verkehrsunfall passiert … 

müssen die Unfallbeteiligten sofort anhal-
ten, die Unfallstelle absichern, Erste Hilfe 
leisten und Notruf 144 wählen.        
Wir raten umgehend einen Unfallbericht 
anzufertigen & Beweise zu sichern (z.B.: 
Foto, Kontaktdaten von Zeugen aufneh-
men) 
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